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A. Grundlegung 
I. Die Aufgabe der Arbeit 

Bei der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts schließen sich mehrere 
Personen vertraglich zusammen, um die Erreichung eines ihnen ge· 
meinsamen Zweckes zu fördern (§ 705 BGB). Fast immer verlangt dieser 
Gesellschaftszweck, vor allem wenn er auf Gewinnerzielung gerichtet 
ist, daß die Gesellschafter in rechtserheblicher Weise mit Dritten in 
Verbindung treten, um für die Gesellschaft Güter zu erwerben und zu 
veräußern, Forderungen zu begründen und Verpflichtungen einzugehen. 

Der Sinn der gesellschaftlichen Vereinigung, die sich aus diesem Kon-
takt zur Außenwelt ergebenden wirtschaftlichen Vor- und Nachteile auf 
mehrere Personen zu verteilen, läßt sich grundsätzlich auf zwei Arten 
verwirklichen: Das Außengeschäft wird entweder im Namen aller Ge-
sellschafter oder durch einen von ihnen im eigenen Namen, aber für 
Rechnung aller Gesellschafter, geschlossen. Im ersten Fall - in Be-
tracht kommen hier das gemeinsame Auftreten aller Gesellschafter 
sowie ihre Vertretung durch einen bzw. mehrere Gesellschafter oder 
einen Dritten - werden die Gesellschafter in ihrer Gesamtheit unmit-
telbar berechtigt und verpflichtet. Im zweiten Fall ist zwar der im eige-
nen Namen Handelnde alleiniger Vertragspartner, entsprechend der 
gesellschaftsvertragliehen Regelung wirkt das Geschäft jedoch im Er-
gebnis zugunsten und zu Lasten aller Gesellschafter; sei es, daß der 
nach außen allein handelnde Gesellschafter das Erworbene auf die Ge-
sellschaft weiterüberträgt und die eingegangenen Verpflichtungen aus 
Mitteln des Gesellschaftsvermögens erfüllt, sei es, daß er das Geschäfts-
ergebnis einfach mit den übrigen Gesellschaftern verrechnet. 

Im Hinblick auf diese beiden Möglichkeiten der Gesellschafter, ihre 
rechtsgeschäftliehen Außenbeziehungen zu gestalten, unterscheiden 
Wissenschaft und Rechtsprechung zwischen zwei "Gesellschaftstypen" : 
der Außengesellschaft und der Innengesellschaft. Während die Ge-
schäfte der Außengesellschaft stets oder zumindest in aller Regel im 
Namen der Gesamtheit der Gesellschafter geschlossen würden, fehle 
diese gemeinsame Vertretung bei der Innengesellschaft, die daher im 
Rechtsverkehr nicht als Gesellschaft in Erscheinung trete1• Diese Be-

1 Vgl. z. B. Julius von Gierke, Handelsrecht und Schiffahrtsrecht, 8. Aufl. 
1958, S. 169; Alfred Hueck, Gesellschaftsrecht, 13. Aufl. 1965, S. 7 u. 24; Larenz, 
Schuldrecht li, Bes. Teil, 7. Aufl. 1965, S. 303; Heinrich Lehmann, Gesell-
schaftsrecht, 2. Aufl. 1959, S. 73 u. 330 und in Enneccerus-Lehmann, Schuld-
recht, 15. Bearb. 1958, S. 729; Schumann, Handelsrecht I, 1954, S. 177; Staudin-
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sonderheit in den rechtsgeschäftliehen Beziehungen zu dritten Perso-
nen2 kennzeichne die Innengesellschaft als eine im Vergleich zum Nor-
malfall der Gesellschaft "atypische" Gesellschaftsform, deren Eigenart 
es verbiete, die sonst allgemein geltenden gesellschaftsrechtlichen Re-
geln - also insbesondere die §§ 705 ff. BGB - uneingeschränkt auf sie 
anzuwenden3• So wird eine abweichende rechtliche Behandlung der 
Innengesellschaft zum Beispiel in den Bereichen der Geschäftsführung 
und Auseinandersetzung gefordert4 ; besonders umstritten aber ist, ob 
eine Innengesellschaft ein Gesamtbandsvermögen haben kann5 und ob 
die Regeln über die "faktische Gesellschaft" auf sie anwendbar sind0• 

Die Frage nach der Berechtigung einer derartigen Sonderbehandlung 
der Innengesellschaft hat für das ganze Gesellschaftsrecht erhebliche 
Bedeutung. Im Zuge der fortschreitenden Wirtschaftsverflechtung wird 
die bürgerlichrechtliche Gesellschaft ohne gemeinschaftliche Außen-
beziehungen der Gesellschafter immer häufiger zur Organisationsform 
von Unternehmenszusammenschlüssen und Interessengemeinschaften7, 

ohne daß ihre rechtliche Durchdringung mit dieser Entwicklung Schritt 
halten könnte. Denn indem man ihr eine "atypische Struktur" zu-
schreibt und sie demzufolge auf vielen Gebieten rechtlich eigenständig 

ger-Keßler, Kommentar z. Bürger!. Gesetzbuch, Band II, 4. Teil, 11. Aufl. 
1958, Bem. 42 u. 46a vor § 705 BGB; Wilrdinger, Gesellschaften, 1. Teil, 1937, 
S. 34 u. 88; ferner Geibel, Die Innengesellschaft, Diss. Gießen 1935, S. 3; 
Schmidt, Betrachtungen zur Innengesellschaft, Diss. Harnburg 1956, S. 1; 
RGZ 166, 160 (163); BGHZ 12, 308 (312); BGH NJW 1960, S. 1851 f.; BGH WM 
1961, s. 574. 

2 Die gebräuchlichen Definitionen der "Innengesellschaft" unterscheiden 
sich zwar vielfach im Wortlaut; auch wird zuweilen die Vermögenslosigkeit 
als eines ihrer Wesensmerkmale betrachtet (vgl. z. B. Ballerstedt, Der gemein-
same Zweck als Grundbegriff des Rechts der Personengesellschaften, JuS 1963, 
S. 253 ff. (255, 258); Fikentscher, Das Schuldrecht, 1965, S. 470 f.). Sinngemäß 
'lieht man jedoch die begriffliche Besonderheit der Innengesellschaft nahezu 
einhellig darin, daß bei ihr rechtsgeschäftlich nicht im Namen aller Gesell-
schafter gehandelt werde. Die Vermögenslosigkeit wird von der h. M. als 
notwendige Rechtsfolge dieses Kriteriums angesehen (vgl. Anm. 5); zur De-
finition kann sie schon deshalb nicht gezogen werden, weil damit gerade die 
wichtigsten Fragen, die das Fehlen der rechtsgeschäftliehen Außenbeziehungen 
aufwirft, aus der Problematik der Innengesellschaft herausgenommen würden. 
Begrifflich ist also die Innengesellschaft von der Gesellschaft ohne Gesamt-
handsvermögen zu unterscheiden, zumal letzteres bei jeder Gestaltung 
des Außenverhältnisses fehlen kann; vgl. unten A V, Anm. 18. - Von einer 
eigenen Begriffsbestimmung wird an dieser Stelle bewußt abgesehen, um 
den Rahmen der Untersuchung nicht von vornherein unangemessen einzu-
schränken; vgl. auch unten A II 2. 

3 Siehe vor allem Lehmann, Gesellschaftsrecht, S. 330 f. und unten A V. 
4 Vgl. dazu unten A V 4. 
5 Vgl. dazu unten A V 2 und insbes. Hauptteil B. 
8 Vgl. dazu unten A V 5 und insbes. Hauptteil C. 
7 Eine Übersicht über die von Lehre und Rechtsprechung als "Innengesell-

schaften" bezeichneten Lebenssachverhalte wird unten A IV gegeben. 
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behandelt8, nimmt man die Innengesellschaft aus dem Kreis der "eigent-
lichen" Gesellschaften des bürgerlichen Rechts heraus: Die gerade in 
den letzten Jahrzehnten besonders fruchtbare Dogmatik zu den§§ 705 ff. 
BGB bleibt für die Innengesellschaft nur noch mit Vorbehalten ver-
wertbar und vor allem die Rechtsfortbildung geht an der Innengesell-
schaft vorbei, was sich besonders deutlich im Falle der Fehlerhaftigkeit 
des Gesellschaftsvertrages zeigt9• 

Im folgenden soll daher untersucht werden, ob und gegebenenfalls in 
welchen Rechtsfragen die Art der Außenbeziehungen einer bürgerlich-
rechtlichen10 Gesellschaft die begriffliche Trennung von "Innen-" und 
"Außengesellschaften" und vor allem deren unterschiedliche rechtliche 
Behandlung begründen kann. Denn sollte sich zeigen, daß die Gestal-
tung des Außenverhältnisses für die rechtliche Bewertung eines Gesell-
schaftsverhältnisses ohne Bedeutung ist, so wäre nicht nur der Begriff 
der "Innengesellschaft" überflüssig, sondern auch die bisher als solche 
bezeichneten Lebenssachverhalte könnten wieder zwanglos in die 
Dogmatik der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts eingegliedert 
werden. 

Als einziger hat sich bisher Franz Leonhard gegen die Unterscheidung 
von Außen- und Innengesellschaft ausgesprochen: Das Gesetz erwähne 
nichts davon, daß die Gesellschaft nach außen als solche auftreten 
müsse11• In der Tat geben die §§ 705 ff. BGB keinen Anhalt für eine 
Unterteilung der bürgerlichrechtlichen Gesellschaftsverhältnisse nach 
der Art ihres Hervortretens nach außen. Die Bestimmung des§ 714 BGB 
besagt lediglich, daß der geschäftsführungsbefugte Gesellschafter im 
Zweifel auch vertretungsberechtigt sei; nicht aber, daß er nur im Namen 
aller Gesellschafter handeln dürfe. Unstreitig gibt § 714 BGB damit nur 
eine Auslegungsregel zugunsten der Bevollmächtigung des im Namen 
der Gesellschaft handelnden Geschäftsführers; ob dieser aber im Einzel-
fall überhaupt in fremdem Namen handelt, bestimmt sich allein nach 
§ 164 BGB12• 

8 Außer den oben in Anm. 1 Genannten vgl. noch Erman-Schulze-Wenck, 
Handkommentar z. Bürger!. Gesetzbuch, 1. Band, 3. Aufl. 1962, Bem. 2c vor 
§ 705 BGB; Esser, Schuldrecht, 2. Aufl. 1960, S. 713; Palandt-Gramm, Bürger!. 
Gesetzbuch, 25. Aufl. 1966, Anm. 8 zu § 705 BGB; Soergel-Schultze-von 
Lasaulx, Bürger!. Gesetzbuch, II. Band, 9. Aufl. 1962, Bem. 19 u. 29 vor § 705 
BGB. 

9 Wie oben Anm. 6. 
10 Angesichts der speziellen Normierung der Handelsgesellschaften und der 

stillen Gesellschaft sowie ihrer scharfen begrifflichen Abgrenzung von der 
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts hat sich die Untersuchung auf diese zu 
beschränken. Soweit allerdings die Rechtslage bei den handelsrechtliehen 
Gesellschaften für das Verständnis der bürgerlichrechtlichen Gesellschaft 
bedeutsam werden kann, sind auch sie in die Untersuchung einzubeziehen. 

11 Leonhard, Besonderes Schuldrecht, 1931, S. 277. 
12 V gl. unten A III Anm. 3. 


